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Zu unterschiedlichen Praxis in den NRW-Regierungsbezirken kann ich nichts sagen.

Der grundsätzliche Sachverhalt ist aber ein "geänderter Arbeitseinsatz" (hier: statt der
ausfallenden M5a hast Du M6b.) Nach den Buchstaben der Verordnung ist das keine
Mehrarbeit. Folglich entfällt der Anspruch auf Mehrarbeitsvergütung.

1https://www.lehrerforen.de/thread/31680-mehrarbeitsabrechnung-nrw-beamte/?postID=266268#post266268
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